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VORWORT

Um den akademischen Grad des Doktors der Rechte zu erlangen, habe ich mich
von August 2009 bis Dezember 2011 intensiv mit der aus rechtswissenschaftlicher
Perspektive gleichermaßen spannenden wie brisanten, aus praktischer Sicht äußerst
relevanten sowie aus ökologischem und ökonomischem Blickwinkel interessanten
Thematik der Haftungsprobleme bei Geothermiebohrungen auseinandergesetzt
und als Doktorand am Institut für Energierecht an der Universität zu Köln die vor-
liegende Arbeit verfasst.

Die Arbeit wurde im Sommersemester 2012 von der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität zu Köln als Dissertation angenommen. Bis zur Druckle-
gung ergangene Rechtsprechung und erschienene Literatur wurde soweit möglich
noch nachträglich berücksichtigt, so dass die Arbeit auf dem Stand von April 2012
ist.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. iur. Ulrich Ehricke, LL.M. (London),
M.A., Richter am OLG Düsseldorf und Direktor des Instituts für Energierecht so-
wie des Instituts für das Recht der Europäischen Union an der Universität zu Köln,
der mir die Möglichkeit der Promotion auf dem Gebiet des Energierechts gegeben,
das Thema vorgeschlagen, mich während der Anfertigung der Dissertation betreut
und mir die Veröffentlichung der Arbeit in der von ihm herausgegebenen Schrif-
tenreihe „Veröffentlichungen des Instituts für Energierecht an der Universität zu
Köln“ ermöglicht hat.

Ebenso möchte ich mich beim Zweitgutachter, Herrn Prof. Dr. iur. Jürgen F.
Baur, bedanken.

Des Weiteren bin ich Herrn Regierungsdirektor Peter Neuhaus gen. Wever und
Herrn Bergdirektor Ernst-Günter Weiß von der Bezirksregierung Arnsberg, Ab-
teilung Bergbau und Energie in Nordrhein-Westfalen, für hilfreiche Hintergrund-
informationen zur Entstehung und Entwicklung des BBergG sowie zu den recht-
lichen Rahmenbedingungen der Nutzung von Geothermie im Bundesland Nord-
rhein-Westfalen zu Dank verpflichtet.

Weiterhin haben mich Herr Verbandsgeschäftsführer Assessor iur. Detlev Finke
und Dr.-Ing. Volker Baglikow vom Verband bergbaugeschädigter Haus- und
Grundeigentümer e. V. in Herten freundlicherweise mit weiterführenden Informa-
tionen rund um Bergschadensregulierungen, die Bergschadensvermutung und die
Entstehung von Bergschäden versorgt.

Ferner bin ich Herrn Dipl.-Geogr. Philipp Gerlach von der Fischer & Kolpin
Geothermiebohrungen GmbH in Rommerskirchen für Informationen zum techni-
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schen Vorgang der Niederbringung einer Geothermiebohrung mittels verschiede-
ner Bohrverfahren sowie für die Möglichkeit einer Geothermiebohrung beizuwoh-
nen sehr dankbar.

Zu guter Letzt möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen Eltern Dr. med.
Alfred und Marion sowie meinem Bruder Fabian Kräber für die beispiellose Un-
terstützung während der Verfassung der Dissertation ganz herzlich bedanken.

 

Köln, im Mai 2012 Wolfgang Kräber
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aa.
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bb.
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Stellungnahme zur Anwendung der Adäquanztheorie im
Bergschadensrecht

cc.
144

Konkretisierung der Adäquanz durch Adäquanzformelnb. 144
Zu berücksichtigende Gesichtspunkte im Hinblick auf das
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c.
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aa.
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bb.
146
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unerheblicher Weise erhöht

cc.
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dd.

148
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Erfassung auch nur mittelbarer Schadensverursachungee. 149
Strenger Maßstab der Rechtsprechung bei der
Adäquanzbeurteilung im Rahmen des
Bergschadensrechts

ff.

149
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150
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6.
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7.
153

Bergschadensvermutung nach § 120 BBergGVII. 154
Einführung1. 154
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Anwendbarkeit der Bergschadensvermutung des § 120 BBergG
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3.
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a.
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Untertägige Aufsuchung oder Gewinnung eines
Bergbaubetriebes

aa.
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(b)

161
Begrenzte Möglichkeit des Vorbringens von
(Hilfs-)Tatsachen in der Praxis

(2)
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(3)

163
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(4)
164
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der Oberfläche oder Erdrisse

aa.
165

16

https://doi.org/10.5771/9783845242125-1 - Generiert durch IP 216.73.217.71, am 20.04.2026, 10:28:29. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F9783845242125-1


Schäden durch Erschütterungen oder Hebungen der
Oberfläche sowie Wasseranstiege

bb.
165

Erschütterungen der Oberfläche(1) 166
Wasseranstiege(2) 167
Hebungen der Oberfläche(3) 169

Fazit zu den von § 120 Abs. 1 S. 1 BBergG erfassten
Schadensbildern

cc.
173

Widerlegung der Bergschadensvermutung nach § 120 Abs. 1
S. 2 BBergG

d.
173
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sein können“ – Inhalt des § 120 Abs. 1 S. 2 BBergG

aa.
174

Einzelbestimmungen des § 120 Abs. 1 S. 2 BBergGbb. 175
Enge Auslegung des § 120 Abs. 1 S. 2 BBergGcc. 177

Fazit zur Bergschadensvermutung nach § 120 BBergG4. 177
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VIII.
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4.
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a.
183
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b.
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aa.
184
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bb.

184
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Betreibenlassens in § 115 Abs. 1 BBergG: Nur
Alternativität oder auch Kumulativität?

cc.

185
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Bergbaubetrieb in § 115 Abs. 1 BBergG als
Anknüpfungspunkt für die haftungsrechtliche
Unternehmereigenschaft und als Bezugspunkt von
wirtschaftlicher Nutzziehung und Verfügungsgewalt

dd.

186
Bergbaubetrieb meint Ausübung einer bergbaulichen
Einzeltätigkeit

(1)
187

Beauftragter Bohrunternehmer als Unternehmer
in der Errichtungsphase einer
Erdwärmegewinnungsanlage

(a)

187
Betreiber der Erdwärmegewinnungsanlage als
Unternehmer in der Betriebsphase

(b)
188

Bergbaubetrieb meint anlagenbezogen die
Gesamtheit sächlicher und personeller Mittel im
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Aufbereitungsbetriebes

(2)

189
Betreiber des Gewinnungsbetriebes in Gestalt der
Erdwärmegewinnungsanlage

(a)
189

Beauftragter Bohrunternehmer(b) 190
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190
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(4)
191
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(a)
191
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Abstellen auf unmittelbaren Verursacher?(c) 192
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geschaffenes Risiko und Zurgeltungbringung des
Präventionsgedankens

(d)

193
Verknüpfung von konkreter Nutzziehung und
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Spezialkenntnissen

(e)

193
Inkonsequenz bei Abstellen auf Gesamtbetrieb(f) 193
Problematische Einbeziehung von bergbaulicher
Ersttätigkeit bei Abstellen auf Gesamtbetrieb

(g)
194

Ausschluss von Doppelverantwortlichkeit(h) 194
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Auswirkungen des Abstellens auf bergbauliche
Einzeltätigkeit auf weitere Absätze des § 115
BBergG

(i)

194
Zwischenfazit(j) 195

Argumente für Abstellen auf Gesamtbetrieb(5) 196
Wortlaut und Systematik des § 115 BBergG(a) 196
Gesonderte Normierung des haftungsrechtlich
verantwortlichen Unternehmers

(b)
197

Wille des Gesetzgebers ausweislich der
Gesetzesmaterialien

(c)
197

Folgerungen aus der Amtlichen Begründung
zu § 115 BBergG

(aa)
197
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zu § 4 Abs. 5 BBergG
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198
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198
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(d)
199
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199
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200
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(g)
200
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Abs. 1 Nr. 3 BBergG

(h)

201
Verknüpfung von bergrechtlicher Nutzziehung
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(i)
202

Einheitliche Zuordnung von Gewinnung und mit
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Tätigkeiten

(j)

203
Sachgerechtere Zuweisung der
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Aufsuchungen durch Abstellen auf
Gesamtbetrieb

(k)

203

19

https://doi.org/10.5771/9783845242125-1 - Generiert durch IP 216.73.217.71, am 20.04.2026, 10:28:29. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F9783845242125-1


Möglichkeit einer Vielzahl von haftungsrechtlich
verantwortlichen Unternehmern und Gefährdung
der klaren Zuordnung der
bergschadensrechtlichen Verantwortung bei
Abstellen auf bergbauliche Einzeltätigkeit

(l)

205
Pacht und Nießbrauch als Fälle des
Auseinanderfallens von Unternehmer und
Bergbauberechtigtem

(m)

206
Fazit zum Unternehmer, der den Bergbaubetrieb betreibt
oder für eigene Rechnung betreiben lässt

ee.
206

Zur Zeit der Verursachung des Bergschadensc. 207
Gesamtschuld zweier oder mehrerer Unternehmerd. 208
Fazit zur Ersatzpflicht des Unternehmers nach § 115 BBergGe. 208

Ersatzpflicht des Bergbauberechtigten nach § 116 BBergG2. 209
Betreiber des Aufsuchungs- oder Gewinnungsbetriebes als
Bergbauberechtigter

a.
209

Bergbauberechtigter verpachtet sein Recht zur Aufsuchung
oder Gewinnung an Dritten oder räumt Dritten einen
Nießbrauch daran ein

b.

210
Zur Zeit der Verursachung des Bergschadensc. 210

Fazit zu den Ersatzpflichtigen nach den §§ 115, 116 BBergG3. 211
Ersatzberechtigte im Rahmen des BergschadensrechtsX. 212

Allgemeines1. 212
Personenschäden2. 212
Sachschäden3. 212

„Daraus entstehender Schaden zu ersetzen“ – Ersatzfähige
Schäden im Rahmen der Bergschadenshaftung

XI.
213

Allgemeines1. 214
Art der nach Bergschadensrecht zu ersetzenden Schädena. 214
Art und Umfang der Ersatzleistung nach § 117 Abs. 1 BBergGb. 215
Verjährung nach § 117 Abs. 2 BBergGc. 216
Mitwirkendes Verschulden nach § 118 BBergGd. 217

Personenschäden2. 217
Sachschäden samt Begleit- und Folgeschäden3. 219

Grundstücks- und Gebäudeschäden im System der §§ 249 ff.
BGB

a.
219

Vorüberlegungen zu den §§ 249, 251 BGBaa. 220
Art und Umfang des Herstellungsanspruches aus
§ 249 BGB

bb.
220

Herstellung in Form der Reparatur(1) 221
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Herstellung in Form des (teilweisen) Neubaus(2) 221
Herstellung bei fortschreitenden Veränderungen der
Erdoberfläche und damit einhergehend
Verformungen des Baugrundes

(3)

224
Maßnahmen in Bezug auf den Baugrund zur
nachhaltigen Sicherstellung der Schadensfreiheit als
Bestandteil des Herstellungsanspruchs

(4)

225
Nach der Herstellung verbleibender technischer oder
merkantiler Minderwert

cc.
228

Fazit zu Grundstücks- und Gebäudeschäden im System
der §§ 249 ff. BGB

dd.
229

Verlust von Gebrauchsvorteilen aufgrund der Beschädigung
eines Gebäudes

b.
230

Entgangener Gewinn in Form von Miet-, Verkaufs- und
Produktionsausfällen

c.
232

Kosten der Rechtsverfolgung und Kosten für
Schadensfeststellung

d.
233

Fazit zu „daraus entstehender Schaden zu ersetzen“ –
Ersatzfähige Schäden im Rahmen der Bergschadenshaftung

4.
234

Verhältnis des Bergschadensrechts zu anderen
Haftungsvorschriften

XII.
237

Überblick über Fallgestaltungen1. 237
Haftung nach anderen Vorschriften bei einem durch einen
Bergbaubetrieb verursachten Bergschaden

2.
238

Verhältnis zu anderen Vorschriften nach § 121 BBergGa. 238
Haftung in weiterem Umfang im Sinne des § 121 Alt. 1
BBergG

aa.
238

Haftungsadressaten des § 114 BBergG(1) 238
Konkretisierung des Tatbestandsmerkmals „in
weiterem Umfang“

(2)
239

Zwischenfazit zur Haftung in weiterem Umfang im
Sinne des § 121 Alt. 1 BBergG

(3)
240

Haftung anderer im Sinne des § 121 Alt. 2 BBergGbb. 240
Konkurrenzen im Einzelnencc. 241

§§ 823 ff. BGB(1) 241
§ 89 WHG(2) 241
§ 1 UmweltHG(3) 242

Fazit zur Haftung nach anderen Vorschriften bei einem durch
einen Bergbaubetrieb verursachten Bergschaden

b.
242
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Haftung nach anderen Vorschriften bei einem durch einen
Bergbaubetrieb verursachten Nichtbergschaden

3.
243

Aus Nichtanwendbarkeit des § 121 BBergG auf
Nichtbergschäden ergibt sich keine die Anwendung anderer
Vorschriften ausschließende Wirkung

a.

243
Aus sonstigem Bergschadensrecht ergibt sich bei
Nichtbergschäden keine die Anwendung anderer
Vorschriften ausschließende Wirkung

b.

245
Fazit zur Haftung nach anderen Vorschriften bei einem durch
einen Bergbaubetrieb verursachten Nichtbergschaden

c.
247

Haftung nach anderen Vorschriften bei einem durch einen
Nichtbergbaubetrieb verursachten Bergschaden

4.
248

Haftung nach anderen Vorschriften bei einem durch einen
Nichtbergbaubetrieb verursachten Nichtbergschaden

5.
249

Fazit zum Verhältnis des Bergschadensrechts zu anderen
Haftungsvorschriften

6.
250

Gesamtschuld bei Mitwirkung eines Dritten nach § 119 BBergGXIII. 251
Fazit zum BundesberggesetzXIV. 252

Anwendbarkeit des Bergschadensrechts in den verschiedenen
Fallgestaltungen von Geothermiebohrungen

1.
252

(Analoge) Anwendung des Bergschadensrechts auf Bohrungen
im Sinne des § 127 Abs. 1 BBergG bzw. auf Bohrungen im Sinne
des § 4 Abs. 2 Hs. 2 Nr. 1 BBergG

2.

253
Bergschaden im Sinne des § 114 BBergG3. 257
Haftungsbegründende bergrechtliche Kausalität4. 258
Bergschadensvermutung nach § 120 BBergG5. 259
Ersatzpflichtige nach den §§ 115, 116 BBergG6. 260
Ersatzberechtigte im Rahmen des Bergschadensrechts7. 261
Ersatzfähige Schäden im Rahmen der Bergschadenshaftung8. 261
Verhältnis des Bergschadensrechts zu anderen
Haftungsvorschriften

9.
263

ZWEITES KAPITEL – WASSERHAUSHALTSGESETZ 265

EinführungI. 265
Anlagenhaftung nach § 89 Abs. 2 S. 1 WHG im Zusammenhang
mit der Niederbringung einer Geothermiebohrung

II.
266

Bohrgerätschaften als Anlage im Sinne des § 89 Abs. 2 WHG1. 267
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Fazit zur Anlagenhaftung nach § 89 Abs. 2 S. 1 WHG im
Zusammenhang mit der Niederbringung einer
Geothermiebohrung

2.

268
Verhaltenshaftung nach § 89 Abs. 1 S. 1 WHG im
Zusammenhang mit der Niederbringung einer
Geothermiebohrung

III.

268
Niederbringung der Geothermiebohrung mittels
Bohrgerätschaften

1.
268

Tatbestandsmäßiges Einbringen in ein Gewässera. 268
Fester Stoff im Sinne des § 89 WHGb. 272
Fazit zur Niederbringung der Geothermiebohrung mittels
Bohrgerätschaften

c.
274

Stoffeinträge in und Einwirkungen auf das Grundwasser bei der
Niederbringung der Bohrtechnik

2.
274

Eintrag von Spülzusätzen und Schmiermitteln bei der
Niederbringung der Geothermiebohrung

a.
275

Tatbestandsmäßiges Einleiten flüssiger Stoffe in das
Grundwasser

aa.
275

Nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheitbb. 275
Fazit zum Eintrag von Spülzusätzen und Schmiermitteln
bei der Niederbringung der Geothermiebohrung

cc.
277

Sonstige Einwirkungen durch die Niederbringung der
Bohrtechnik

b.
277

Durchteufung einer grundwasserstockwerkstrennenden
Schicht

aa.
277

Eintrag von Altlasten, Verunreinigungen im Untergrund
oder wasserlöslichen Gesteinen

bb.
278

Eintrag von reibungsbedingter Wärmecc. 279
Wasseraustritt aus dem Bohrloch und damit zusammenhängende
Vernässungsschäden

3.
279

Mit Wasserveränderungen zusammenhängende Senkungs- und
Hebungsschäden

4.
280

Kausalität und Nachweis5. 281
Rechtswidrigkeit6. 283
Ersatzpflichtiger7. 284
Ersatzberechtigte8. 284
Ersatzfähige Schäden9. 285
Verhältnis zu anderen Haftungsvorschriften10. 286

Fazit zum WasserhaushaltsgesetzIV. 287
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DRITTES KAPITEL – UMWELTHAFTUNGSGESETZ 289

EinführungI. 289
Haftung nach § 1 UmweltHG für Schäden im Gefolge von
Geothermiebohrungen

II.
289

Vorüberlegungen zur Einbeziehung der Errichtungsphase einer
Erdwärmegewinnungsanlage in die Haftung nach § 1
UmweltHG

1.

289
Erfassung der Bohrgerätschaften über § 3 Abs. 3 UmweltHGa. 290
Erfassung von Geothermiebohrungen über § 2 Abs. 1
UmweltHG

b.
290

Erdwärmegewinnungsanlage als Anlage im Sinne des
UmweltHG

2.
290

Anlage im Sinne der Begriffsbestimmung des § 3 Abs. 2
UmweltHG

a.
290

Anlage nach dem Anlagenkatalog in Anhang 1 zu § 1
UmweltHG

b.
291

Analoge Anwendung des UmweltHG auf
Erdwärmegewinnungsanlagen

c.
292

Fazit zum UmwelthaftungsgesetzIII. 292

VIERTES KAPITEL – DELIKTISCHE HAFTUNG NACH § 823
ABS. 1 BGB WEGEN VERLETZUNG EINER
VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT 294

EinführungI. 294
Anwendbarkeit des Allgemeinen Deliktsrechts auf alle
Fallgestaltungen von Geothermiebohrungen

II.
294

Rechtsgüterschutz im Allgemeinen DeliktsrechtIII. 295
Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht im Zusammenhang
mit einer Geothermiebohrung

IV.
296

Allgemeines zu Verkehrssicherungspflichten1. 297
Vorüberlegungen zu Verkehrssicherungspflichten im
Zusammenhang mit Geothermiebohrungen

2.
298

Relevanz der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten
im Zusammenhang mit Schäden durch Geothermiebohrungen

a.
299

Niederbringung von Geothermiebohrungen als
Anknüpfungspunkt für Verkehrssicherungspflichten

b.
300

Potentielle Verkehrssicherungspflichtige bei
Geothermiebohrungen

c.
302
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Konkretisierung von Verkehrssicherungspflichten im
Zusammenhang mit Geothermiebohrungen

3.
302

Konkretisierung von Verkehrssicherungspflichten durch
technische Regelwerke und Unfallverhütungsvorschriften

a.
303

Konkretisierung von Verkehrssicherungspflichten durch
öffentlich-rechtliche Normen

b.
306

Konkretisierung von Verkehrssicherungspflichten durch
hoheitliche Gestattungen samt Nebenbestimmungen

c.
307

Fazit zur Konkretisierung von Verkehrssicherungspflichten
im Zusammenhang mit Geothermiebohrungen

d.
307

Konkrete Verkehrssicherungspflichten der an einer
Geothermiebohrung Beteiligten

4.
308

Bauherr bzw. Träger des Geothermievorhabens nimmt
Planungs- und Bohrarbeiten selbst vor – Eigenregie

a.
308

Bauherr bzw. Träger des Geothermievorhabens beauftragt
Bohrunternehmen mit den Planungs- und Bohrarbeiten –
Fremdregie

b.

309
Verkehrssicherungspflichten des Bauherrn bzw.
Vorhabenträgers

aa.
309

Ordnungsgemäße Auswahl, Instruktion und
Überwachung

(1)
311

Ordnungsgemäße Auswahl(a) 312
Ordnungsgemäße Instruktion(b) 312
Ordnungsgemäße Überwachung(c) 313

Fazit zu Verkehrssicherungspflichten des Bauherrn
bzw. Trägers des Geothermievorhabens

(2)
315

Verkehrssicherungspflichten des Bohrunternehmersbb. 315
Verkehrssicherungspflichten in Bezug auf
Bohrtätigkeit sowie Bohr- bzw. Baustelle

(1)
315

Beurteilung des Bohrverfahrens und Vorgehens im
konkreten Einzelfall

(2)
316

Erweiterte Verkehrssicherungspflichten bei
Komplikationen

(3)
317

Verkehrssicherungspflichten eines zur Überwachung der
Bohr- und Bauarbeiten Eingeschalteten

cc.
317

Fazit zu den konkreten Verkehrssicherungspflichten der an
einer Geothermiebohrung Beteiligten

c.
318

Verkehrssicherungspflichtverletzung und VerschuldenV. 319

25

https://doi.org/10.5771/9783845242125-1 - Generiert durch IP 216.73.217.71, am 20.04.2026, 10:28:29. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F9783845242125-1


Verkehrssicherungspflichtverletzung und Kausalität samt
Beweiserleichterungen

VI.
322

Haftungsbegründende Kausalität zwischen
Verkehrssicherungspflichtverletzung und Rechtsgutsverletzung

1.
322

Beweiserleichterungen zu Gunsten des Geschädigten2. 322
Anwendbarkeit der Bergschadensvermutung nach § 120
BBergG im Rahmen der deliktischen Haftung

a.
323

Beweiserleichterung hinsichtlich der haftungsbegründenden
Kausalität

b.
324

Voraussetzungen für Anwendung des Anscheinsbeweisesaa. 324
Erschütterung des Anscheinsbeweisesbb. 326
Ablehnung einer Beweislastumkehrcc. 326
Anwendung des Anscheinsbeweises bei Schadensfällen
im Zusammenhang mit Geothermiebohrungen

dd.
328

Fazit zu Verkehrssicherungspflichtverletzung und Kausalität
samt Beweiserleichterungen

3.
329

Schadensersatz, Verjährung und mitwirkendes VerschuldenVII. 330
Schadensersatz nach den §§ 249 ff., 842 ff. BGB1. 330
Verjährung nach den §§ 195 ff. BGB2. 330
Mitwirkendes Verschulden gem. § 254 BGB3. 331

Fazit zur Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB wegen Verletzung
einer Verkehrssicherungspflicht

VIII.
331

Anwendbarkeit des Allgemeinen Deliktsrechts1. 331
Rechtsgüterschutz im Allgemeinen Deliktsrecht2. 332
Relevanz der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten im
Zusammenhang mit Schäden durch Geothermiebohrungen

3.
332

Niederbringung von Geothermiebohrungen als
Anknüpfungspunkt für Verkehrssicherungspflichten

4.
333

Konkretisierung von Verkehrssicherungspflichten im
Zusammenhang mit Geothermiebohrungen

5.
333

Konkrete Verkehrssicherungspflichten der an einer
Geothermiebohrung Beteiligten

6.
334

Verkehrssicherungspflichtverletzung und Verschulden7. 335
Verkehrssicherungspflichtverletzung und Kausalität samt
Beweiserleichterungen

8.
336

Schadensersatz, Verjährung und mitwirkendes Verschulden9. 337

26

https://doi.org/10.5771/9783845242125-1 - Generiert durch IP 216.73.217.71, am 20.04.2026, 10:28:29. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F9783845242125-1


ZUSAMMENFASSUNG 338

Haftung nach den §§ 114 ff. BBergGI. 338
Anwendbarkeit des Bergschadensrechts in den verschiedenen
Fallgestaltungen von Geothermiebohrungen

1.
338

(Analoge) Anwendung des Bergschadensrechts auf Bohrungen
im Sinne des § 127 Abs. 1 BBergG bzw. auf Bohrungen im Sinne
des § 4 Abs. 2 Hs. 2 Nr. 1 BBergG

2.

339
Bergschaden im Sinne des § 114 BBergG3. 343
Haftungsbegründende bergrechtliche Kausalität4. 344
Bergschadensvermutung nach § 120 BBergG5. 345
Ersatzpflichtige nach den §§ 115, 116 BBergG6. 346
Ersatzberechtigte im Rahmen des Bergschadensrechts7. 346
Ersatzfähige Schäden im Rahmen der Bergschadenshaftung8. 347
Verhältnis des Bergschadensrechts zu anderen
Haftungsvorschriften

9.
349

Haftung nach § 89 WHGII. 350
Verhaltenshaftung nach § 89 Abs. 1 WHG1. 350
Anlagenhaftung nach § 89 Abs. 2 WHG2. 351

Haftung nach § 1 UmweltHGIII. 351
Haftung nach § 823 Abs. 1 BGB wegen Verletzung einer
Verkehrssicherungspflicht

IV.
351

Anwendbarkeit des Allgemeinen Deliktsrechts1. 351
Rechtsgüterschutz im Allgemeinen Deliktsrecht2. 352
Relevanz der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten im
Zusammenhang mit Schäden durch Geothermiebohrungen

3.
353

Niederbringung von Geothermiebohrungen als
Anknüpfungspunkt für Verkehrssicherungspflichten

4.
353

Konkretisierung von Verkehrssicherungspflichten im
Zusammenhang mit Geothermiebohrungen

5.
354

Konkrete Verkehrssicherungspflichten der an einer
Geothermiebohrung Beteiligten

6.
354

Verkehrssicherungspflichtverletzung und Verschulden7. 355
Verkehrssicherungspflichtverletzung und Kausalität samt
Beweiserleichterungen

8.
356

Schadensersatz, Verjährung und mitwirkendes Verschulden9. 357

LITERATURVERZEICHNIS 359

27

https://doi.org/10.5771/9783845242125-1 - Generiert durch IP 216.73.217.71, am 20.04.2026, 10:28:29. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F9783845242125-1


https://doi.org/10.5771/9783845242125-1 - Generiert durch IP 216.73.217.71, am 20.04.2026, 10:28:29. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F9783845242125-1

